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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

Mitteilung über das Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Europäischen Union und den 
Salomonen über die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte 

Das Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Salomonen über die Befreiung von der Visumpflicht für 
Kurzaufenthalte wird am 1. Mai 2017 in Kraft treten, da das Verfahren nach Artikel 8 Absatz 1 des Abkommens am 
30. März 2017 abgeschlossen worden ist.  
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VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/736 DER KOMMISSION 

vom 26. April 2017 

zur Änderung des Anhangs VIII der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich der Genehmigung des slowenischen nationalen Programms zur 

Bekämpfung der klassischen Scrapie 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit 
Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien (1), 
insbesondere auf Anhang VIII Kapitel A Teil A Nummer 3.1 Buchstabe b, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 enthält Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung transmissibler 
spongiformer Enzephalopathien (TSE) bei Rindern, Schafen und Ziegen. Sie gilt für die Produktion und das 
Inverkehrbringen lebender Tiere und tierischer Erzeugnisse sowie in bestimmten Sonderfällen für deren Ausfuhr. 

(2)  Gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 unterliegt das Inverkehrbringen oder gegebenenfalls die 
Ausfuhr von Rindern, Schafen oder Ziegen sowie von ihrem Sperma, ihren Embryonen und ihren Eizellen den 
Bedingungen des Anhangs VIII der genannten Verordnung. Gemäß Kapitel A Teil A Nummer 3.1 Buchstabe a des 
genannten Anhangs kann ein Mitgliedstaat mit einem nationalen Programm zur Bekämpfung der klassischen 
Scrapie auf seinem gesamten Hoheitsgebiet (im Folgenden „nationales Programm“) dieses der Kommission zur 
Genehmigung vorlegen. Gemäß Nummer 3.1 Buchstabe b des genannten Teils kann die Kommission dieses 
nationale Programm genehmigen, wenn es den Kriterien gemäß Nummer 3.1 Buchstabe a des genannten Teils 
entspricht. Unter Nummer 3.2 des genannten Teils sind jene Mitgliedstaaten aufgeführt, deren nationale 
Programme genehmigt worden sind. 

(3)  Am 13. September 2016 legte Slowenien der Kommission einen Antrag auf Genehmigung seines nationalen 
Programms vor. Nachdem weitere Auskünfte angefordert worden waren, übermittelte Slowenien am 8. Januar 
2017 ein geändertes nationales Programm mit Klarstellungen und weiteren Angaben zu bestimmten Aspekten 
des Programms. Dieses geänderte nationale Programm sollte genehmigt werden, da es den Kriterien gemäß 
Anhang VIII Kapitel A Teil A Nummer 3.1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 entspricht. 

(4)  Anhang VIII Kapitel A Teil A Nummer 3.2 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 sollte daher dahin gehend 
geändert werden, dass Slowenien in die Liste der Mitgliedstaaten aufgenommen wird, deren nationale Programme 
genehmigt worden sind. 

(5)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 erhält Kapitel A Teil A Nummer 3.2 folgende Fassung: 

„3.2.  Die nationalen Scrapie-Bekämpfungsprogramme folgender Mitgliedstaaten werden hiermit genehmigt: 

—  Dänemark, 

—  Slowenien.“. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 26. April 2017 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/737 DER KOMMISSION 

vom 26. April 2017 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungser
zeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der 
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Werte bei Einfuhren aus Drittländern zu berücksich
tigenden Kriterien sind in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A 
aufgeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 26. April 2017 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor 

Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 EG  288,4 

MA  102,7 

TR  122,6 

ZZ  171,2 

0707 00 05 TR  145,1 

ZZ  145,1 

0709 93 10 MA  78,6 

TR  144,4 

ZZ  111,5 

0805 10 22, 0805 10 24, 
0805 10 28 

EG  48,3 

IL  80,6 

MA  50,7 

TR  41,8 

ZZ  55,4 

0805 50 10 EG  56,5 

TR  67,0 

ZZ  61,8 

0808 10 80 AR  89,5 

BR  113,5 

CL  129,3 

CN  147,6 

NZ  149,9 

US  116,7 

ZA  83,1 

ZZ  118,5 

0808 30 90 AR  132,1 

CL  135,1 

CN  98,4 

ZA  113,1 

ZZ  119,7 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels 
mit Drittländern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Länder und Gebiete (ABl. L 328 vom 28.11.2012, S. 7). Der 
Code „ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.  
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RICHTLINIEN 

RICHTLINIE (EU) 2017/738 DES RATES 

vom 27. März 2017 

zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Sicherheit von Spielzeug hinsichtlich des Gehalts an Blei zwecks Anpassung an den 

technischen Fortschritt 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die 
Sicherheit von Spielzeug (1), insbesondere auf Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe b, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  In der Richtlinie 2009/48/EG werden Migrationsgrenzwerte für mehrere chemische Elemente, darunter Blei, für 
trockenes, flüssiges und abgeschabtes Material in Spielzeug oder Bestandteilen von Spielzeug festgelegt. Diese 
Grenzwerte betragen bei Blei für das jeweilige Spielzeugmaterial 13,5 mg/kg, 3,4 mg/kg und 160 mg/kg. 

(2)  Grundlage für diese Grenzwerte bilden die Empfehlungen des niederländischen Instituts für Volksgesundheit und 
Umwelt (im Folgenden „RIVM“) aus einem im Jahr 2008 vorgelegten Bericht mit dem Titel Chemicals in Toys. 
A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements („Chemikalien in Spielzeug — 
eine allgemeine Methodik für die Bewertung der chemischen Sicherheit von Spielzeug mit besonderer 
Berücksichtigung von chemischen Elementen“). Den Empfehlungen des RIVM lag die Schlussfolgerung zugrunde, 
dass die Exposition von Kindern gegenüber Blei einen bestimmten Wert, die sogenannte „duldbare tägliche 
Aufnahmemenge“, nicht überschreiten darf. In dem Bericht wurde eine duldbare tägliche Aufnahmemenge von 
3,6 Mikrogramm je Kilogramm Körpergewicht als toxikologischer Referenzwert für Blei bestimmt. 

(3)  Da Kinder auch über andere Quellen als Spielzeug in Kontakt mit Blei kommen, sollte nur ein bestimmter 
Prozentsatz des toxikologischen Referenzwerts auf Spielzeug entfallen. In seiner Stellungnahme zur „Bewertung 
der Bioverfügbarkeit bestimmter chemischer Elemente in Spielzeug“, angenommen am 22. Juni 2004, sprach der 
wissenschaftliche Ausschuss für Toxizität, Ökotoxizität und Umwelt die Empfehlung aus, dass 10 % der duldbaren 
täglichen Aufnahmemenge von Blei als Höchstanteil auf Spielzeug entfallen sollten. In seiner Stellungnahme zur 
„Evaluierung der Migrationswerte für chemische Elemente im Spielzeug“, angenommen am 1. Juli 2010, teilte der 
wissenschaftliche Ausschuss „Gesundheits- und Umweltrisiken“ (SCHER) die Auffassung, dass die Aufnahme von 
Blei über Spielzeug den Wert von 10 % eines toxikologisch fundierten Referenzwerts nicht übersteigen dürfte. 
Darüber hinaus wurden die Grenzwerte für Blei angesichts seiner besonderen Toxizität in der Richtlinie 
2009/48/EG auf die Hälfte des nach den Kriterien des maßgeblichen Wissenschaftlichen Ausschusses als sicher 
betrachteten Werts festgelegt, um sicherzustellen, dass nur Spuren von Blei vorhanden sind, die mit bewährten 
Herstellungsverfahren vereinbar sind. Folglich wurden die Grenzwerte für Blei in der Richtlinie auf 5 % der 
duldbaren täglichen Aufnahmemenge, definiert als Migration von Blei aus Spielzeug, festgelegt. 

(4)  Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) stellte fest, dass es für Blei als toxisches Metall keinen 
Grenzwert gibt, unterhalb dessen die Exposition gegenüber Blei keine kritischen Auswirkungen auf die 
Gesundheit hat. Auch eine geringfügige Exposition gegenüber Blei kann neurotoxisch wirken, also das 
Nervensystem und das Gehirn schädigen, und insbesondere zu Lerndefiziten führen. Nach den neuesten, von der 
EFSA veröffentlichten wissenschaftlichen Erkenntnissen sollte daher die duldbare tägliche Aufnahmemenge nicht 
länger als toxikologischer Referenzwert verwendet werden. 
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(5)  Gemäß der EFSA soll als neue toxikologische Referenz zur Festlegung von Grenzwerten für Blei der Wert BMDL01 
(benchmark dose limit — Benchmark-Dosisgrenzwert) mit Bezug zu neurologischen Entwicklungsstörungen 
verwendet werden. BMDL01 ist die untere Konfidenzgrenze (das 95. Perzentil) der Benchmark-Dosis mit 1 % 
zusätzlichem Risiko von kognitiven Defiziten bei Kindern, gemessen am Gesamt-IQ-Wert, d. h. eine IQ- 
Minderung um einen Punkt auf der Skala. BMDL01 entspricht einer Bleiaufnahme von 0,5 Mikrogramm je 
Kilogramm Körpergewicht pro Tag. 

(6) Der im Rahmen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit eingerichtete Ausschuss für Risikobe
urteilung stimmte der Auffassung der EFSA zu, dass BMDL01 die höchste duldbare Expositionsmenge für Blei 
darstellt. Da die derzeitigen durchschnittlichen Bleiwerte im Blut bei Kindern in Europa bis zu viermal höher sind 
als die höchste duldbare Expositionsmenge und da kein Grenzwert für die neurologischen Entwicklungsstörungen 
festgelegt werden kann, muss jede weitere Exposition nach Möglichkeit vermieden werden. 

(7)  Unter Berücksichtigung der jüngsten wissenschaftlichen Entwicklungen bei der Methodik der Berechnung sicherer 
Grenzwerte für chemische Elemente in Spielzeug im RIVM-Bericht von 2008 und unter Anwendung des Ansatzes 
der Richtlinie 2009/48/EG auf das Risikomanagement für besonders toxische chemische Elemente wie Blei sollten 
die in der Richtlinie 2009/48/EG festgelegten Grenzwerte für Blei in Spielzeug überarbeitet und zum Schutz der 
Kindergesundheit ein Wert von 5 % des BMDL01 festgelegt werden. 

(8)  In einer 2015 veröffentlichten Fehlerberichtigung zu dem RIVM-Bericht von 2008 wird die Auffassung vertreten, 
dass die Mengen an trockenem und flüssigem Spielzeugmaterial, die von Kindern voraussichtlich verschluckt 
werden und auf denen die Empfehlungen des RIVM-Berichts von 2008 für Grenzwerte beruhten, als 
Wochenwerte und nicht als Tageswerte ausgedrückt werden sollten. Der Wissenschaftliche Ausschuss 
„Gesundheits- und Umweltrisiken“ argumentierte anschließend, dass die ursprünglich empfohlenen Grenzwerte 
für das Verschlucken angemessen sind und weiterhin als tägliche und nicht als wöchentliche Werte ausgedrückt 
werden sollten, womit er bestätigte, dass die im RIVM-Bericht von 2008 verwendete Methodik zur Berechnung 
sicherer Grenzwerte für Elemente in Spielzeug korrekt ist. Deshalb sollte die im RIVM-Bericht von 2008 
angewandte Methodik auch weiterhin für die Festlegung überarbeiteter Grenzwerte für Blei in Spielzeug gelten. 

(9)  Die Richtlinie 2009/48/EG sollte daher entsprechend geändert werden. 

(10)  Der mit Artikel 47 der Richtlinie 2009/48/EG eingesetzte Ausschuss hat keine Stellungnahme zu den in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen abgegeben; die Kommission hat dem Rat daher einen Vorschlag für diese 
Maßnahmen vorgelegt und diesen auch an das Europäische Parlament weitergeleitet — 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Eintrag für Blei in der Tabelle in Anhang II Teil III Punkt 13 der Richtlinie 2009/48/EG erhält folgende Fassung: 

„Blei 2,0 0,5 23“  

Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens bis zum 28. Oktober 2018 die erforderlichen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Rechtsvorschriften mit. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 28. Oktober 2018 an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

27.4.2017 L 110/7 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 27. März 2017. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
C. ABELA  
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die technischen Regulierungsstandards für die technischen Modalitäten für die 
objektive Darstellung von Anlageempfehlungen oder anderen Informationen mit Empfehlungen 
oder Vorschlägen zu Anlagestrategien sowie für die Offenlegung bestimmter Interessen oder 

Anzeichen für Interessenkonflikte 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 160 vom 17. Juni 2016) 

Seite 19, Artikel 6 Absatz 1, einleitender Satz sowie Buchstaben a und b: 

Anstatt:  „(1) Zusätzlich zu den in Artikel 5 verlangten Angaben nehmen die in Artikel 3 Absatz 1 
Unterabsatz 34 Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 genannten Personen und Sachverständigen 
in die Empfehlung die folgenden Informationen über ihre Interessen und Interessenkonflikte im 
Hinblick auf den Emittenten, auf den sich die Empfehlung direkt oder indirekt bezieht, auf: 

a)  wenn sie im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition sind, die die Schwelle von 0,5 % des 
gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet und die nach Artikel 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 236/2012 und den Kapiteln III und IV der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 918/2012 (1) berechnet wurde, eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition 
um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt; 

b)  wenn Anteile von über 5 % des gesamten emittierten Aktienkapitals von dem Emittenten gehalten 
werden, eine entsprechende Erklärung;“ 

muss es heißen:  „(1) Zusätzlich zu den in Artikel 5 verlangten Angaben nehmen die in Artikel 3 Absatz 1 
Unterabsatz 34 Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 genannten Personen und Sachverständigen 
in die Empfehlung die folgenden Informationen über ihre Interessen und Interessenkonflikte im 
Hinblick auf den Emittenten, auf den sich die Empfehlung direkt oder indirekt bezieht, auf: 

a)  wenn sie im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition sind, die die Schwelle von 0,5 % des 
gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet und die nach Artikel 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 236/2012 und den Kapiteln III und IV der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 918/2012 (1) berechnet wurde, eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition 
um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt; 

b)  wenn die Anteile des Emittenten am gesamten emittierten Aktienkapital der Person oder des 
Sachverständigen 5 % überschreiten, eine entsprechende Erklärung;“.  
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Berichtigung der Regelung Nr. 10 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 
(UNECE) — Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der 

elektromagnetischen Verträglichkeit [2017/260] 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 41 vom 17. Februar 2017) 

Auf Seite 1, oben: 

Anstatt:  „Die zweite Nummer dient nur als Beispiel. Nur die von der UNECE verabschiedeten Originalfassungen 
sind international rechtsverbindlich. Der Status dieser Regelung und das Datum ihres Inkrafttretens 
sind der neuesten Fassung des UNECE-Statusdokuments TRANS/WP.29/343 zu entnehmen, das von 
folgender Website abgerufen werden kann:“ 

muss es heißen:  „Nur die von der UNECE verabschiedeten Originalfassungen sind international rechtsverbindlich. Der 
Status dieser Regelung und das Datum ihres Inkrafttretens sind der neuesten Fassung des UNECE- 
Statusdokuments TRANS/WP.29/343 zu entnehmen, das von folgender Website abgerufen werden 
kann:“  
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